
Preise Fernwärme Weinfelden

Preise gültig ab 01. Januar 2024



Anwendung
Die Preise gelten für alle Kunden, mit Ausnahme von Kunden mit einer kleineren 
Leistung als 30kW oder mit grossem Mengenbezug und separater vertraglicher Ver-
einbarung. Die Fernwärme kann zur Warmwasseraufbereitung und zum Heizen der 
Liegen-schaft genutzt werden.

Preise             
Fernwärme

exkl. MWST inkl. 8.10% 
MWST 
gerundet

Mengenpreis ab 60‘000 kWh  pro Jahr 9.70 10.49 Rp./kWh

ab 300‘000 kWh pro Jahr 8.90 9.62 Rp./kWh

Grundpreis
pro Jahr

Anwendung mit Heizung und/
oder Warmwasser

130.00 140.53 CHF /
(kW/a)

Preiskomponenten
Die Verrechnung erfolgt nach einem Mengenpreis pro kWh und einem Grundpreis für 
die Leistung pro kW und Jahr.

Messung
Wechselt bei einer Messstelle (Zähler) der Bezüger, wird der Grundpreis für den lau-
fenden Monat dem wegziehenden Bezüger verrechnet.

Für leerstehende Wohnungen, Gebäude usw. wird, sofern ein Zähler montiert ist, der 
monatliche Grundpreis verrechnet.

Die Aufwandpauschale für das ausserterminliche Ablesen und Verrechnen der Energie-
bezüge beträgt CHF 30.00.

Herkunft Fernwäme
Durch die Verbrennung von Abfall in der Kehrichtverwertungsanlage in Weinfelden 
entsteht Wärme. Diese wird über das Leitungsnetz der TBW zu diversen Liegenschaf-
ten in Weinfelden geführt. 

Das Leitungsnetz wird über die nächsten Jahre kontinuierlich ausgebaut. Wo nötig, 
werden einzelnen Zonen bis zur Zusammenführung aller Teilnetze, von einer provisori-
schen Wärmezentrale aus mit Wärme beliefert.



Abrechnung
Die jährliche Verrechnungsperiode dauert jeweils vom 01. Januar bis 31. Dezember. 
Der Zähler wird in der Regel Anfangs Juli für das 1. Halbjahr sowie Anfangs Januar für 
das 2. Halbjahr  abgelesen. Für diese Zeit wird eine definitive Abrechnung erstellt. Im 
April und im Oktober wird eine Teilrechnung versandt, die rund die Hälfte der Kosten 
des Vergleichssemesters aus dem Vorjahr beträgt. 

Die Zahlungsfrist ist 30 Tage netto ab Rechnungsdatum. Für verspätete Zahlungen 
werden Verzugszinsen von derzeit 3 % in Rechnung gestellt. Der Unkostenbeitrag pro 
Mahnung beträgt CHF 20.00 (inkl. MWST).

Mehrwertsteuer
Die kaufmännisch gerundeten Preisangaben verstehen sich exklusive Mehrwert-steuer. 
Die Mehrwertsteuer von derzeit 8.10 % wird auf dem Rechnungstotal erhoben, sepa-
rat ausgewiesen und hinzuaddiert.


